
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/3/9 12Os11/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1995

Norm

JGG 1988 §13 Abs1

JGG 1988 §15

JGG 1988 §16

Rechtssatz

Ein Vorbehalt der Strafe im Sinn des § 13 Abs 1 JGG ist gemäß den einschlägigen Regelungen (§§ 15, 16 JGG; § 494 a Abs

1 Z 1 und Z 3 StPO) weder einer schlichten Widerrufsanordnung, noch einer Verlängerung der Probezeit zugänglich,

sondern es kommen allein Entscheidungen über einen nachträglichen Ausspruch der Strafe oder über das

Unterbleiben einer solchen Sanktionsfestsetzung in Betracht.
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